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Neues Abkommen

Besserer Zugang zum Fernsehen
Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft SRG SSR erweitert ihre
Leistungen für sinnesbehinderte Menschen. Das auch dank dem Einsatz von Sonos.

Text: Franziska Meier, zVg, Fotos: Christian Baeriswyl/SRG

Sonos-Geschäftsführer Hannes Egli (links) im Gespräch.

Menschen mit Hörbeeinträchtigung sind in

unserer Gesellschaft noch immer stark
benachteiligt. Dazu gehörte bisher auch die
klare Benachteiligung beim Fernsehen.
Untertitelt wurden 50 Prozent der Sendungen,
in Gebärdensprache wurde nur ein Bruchteil

übersetzt. Das soll sich nun ändern.

Neu: 80 Prozent Untertitelung
Der Dachverband Sonos und weitere
Verbände für sinnesbehinderte Menschen
haben am 4. September 2017 mit der SRG ein

neues Abkommen abgeschlossen. Dieses

regelt, welche Sendungen untertitelt, welche

Inhalte audiodeskribiert oder gebärdet
werden. Die Vereinbarung gilt von 2018 bis

2022 und ist wichtig für den barrierefreien

Zugang zu den SRG-Programmen.
Konkret untertitelt die SRG heute rund

30'ooo Stunden Programm, also die Hälfte

der Sendezeit. Bis 2022 wird dieses Angebot

auf 45'ooo Stunden beziehungsweise
80 Prozent ausgebaut.

1000 Stunden gebärdete Inhalte
Bei den gebärdeten Inhalten werden 1000
Stunden - im Vergleich zu 440 Stunden

Die Abkommensunterzeichnung wird gefeiert: die Präsidentin des Schweizerischen

Gehörlosenbundes SGB-FSS, Tatjana Binggeli, und SRG-Generaldirektor Roger de Weck

schneiden eine Torte an.
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heute - angestrebt. Der erhöhte Anteil an

Gebärdensprache wird sich zum Beispiel
bei den Hauptnachrichtensendungen der
«Tagesschau» auf SRF, RTS und RSI zeigen.
Gegenüber den heute 420 Stunden an

audiodeskribierten Inhalten werden 900
Stunden zur Verfügung gestellt. Der finanzielle

Aufwand steigt von 9,5 Millionen im

Jahr 2016 auf 17 Millionen Franken im Jahr

2022.

Hintergrund UN-Behindertenrechtskonvention

Mit dieser neuen Vereinbarung bekräftigt
die SRG ihren Willen, das Angebot für
sinnesbehinderte Menschen signifikant
auszubauen. Sie wurde vor dem Hintergrund
der UN-Behindertenrechtskonvention
weiterentwickelt. Die gesetzlichen Grundlagen
für dieses Programmangebot regeln das

Radio- und Fernsehgesetz von 2006 (RTVG)

und die entsprechende Verordnung von

2007 (RTVV).

Die erweiterten Leistungen sind ein
Meilenstein auf dem Weg Richtung Barrierefreiheit

für Menschen mit (Hör-)Behinderung.
Eingebunden ins Abkommen sind neben
der SRG sieben Organisationen: Die Liste
der Partnerverbände umfasst neben Sonos
auch den Schweizerischen Gehörlosenbund

(SGB-FSS), Pro Audito Schweiz, den

Schweizerischen Blinden- und
Sehbehindertenverband (SBV), den Schweizerischen
Zentralverein für das Blindenwesen (SZB),

die Schweizerische Vereinigung der Eltern

hörgeschädigter Kinder (SVEHK) und das
forom écoute.

Die Unterzeichnung des Abkommens. Mit Sonos-Vizepräsident Christian Trepp (3. von rechts) und Sonos-Geschäftsführer Hannes Egli (4. von rechts).

SRG-Generaldirektor Roger de Weck spricht zum Abkommen.
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